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Sozialversicherung

Einführung des elektronischen Antragsverfahrens für A1-
Bescheinigungen verzögert sich

Der geplante Start für die stufenweise Einführung eines elektronischen Antragsverfahrens
für A1-Bescheinigungen zum Nachweis der Sozialversicherungszugehörigkeit im Falle einer
vorübergehenden Tätigkeit im EU-Ausland wurde auf den 01.01.2018 verschoben.

Im Falle einer vorübergehenden Tätigkeit im europäischen Ausland ist eine A1-
Bescheinigung als Nachweis der Sozialversicherungszugehörigkeit erforderlich.

Mit unserem Artikel vom 14.02.2017 berichteten wir darüber, dass der Gesetzgeber die
Möglichkeit geschaffen hat, die entsprechenden Bescheinigungen zukünftig auch
elektronisch zu beantragen. Das neue elektronische Antrags- und Bescheinigungsverfahren
A1 sollte ursprünglich ab dem 01.07.2017 in Stufen eingeführt werden.

Aufgrund von Bedenken des GKV-Spitzenverbandes zur technischen Umsetzbarkeit des
Verfahrensstarts bei den Einzugsstellen zum 01.07.2017, hat das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) den Start nunmehr auf den 01.01.2018 verlegt.

Wie das BMAS bestätigte, verschieben sich dementsprechend auch alle weiteren Termine
im Rahmen der stufenweisen Einführung des elektronischen Antragsverfahrens für A1-
Bescheinigungen um 6 Monate. Die Einzugsstellen sind daher auch erst ab dem 01.07.2018
verpflichtet, elektronisch beantragte A1-Bescheinigungen nach Art. 12 der Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 ebenfalls elektronisch zur Verfügung zu stellen.

Nähere Infos zum elektronischen Antragsverfahren finden Sie in unserem Newsletter-
Artikel vom 14.02.2017: Stufenweise Einführung eines elektronischen Antragsverfahrens für
A1-Bescheinigungen.

Wie bereits angekündigt, wird auch Deloitte die Möglichkeit des elektronischen
Antragsverfahrens nach der Einführung für seine Mandanten nutzen.

Bei Fragen zur Umsetzung der neuen Antragsverfahren sowie der Beurteilung der
sozialversicherungsrechtlichen Situation Ihrer entsandten Mitarbeiter stehen wir Ihnen
gerne kompetent zur Seite.
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